
Stadt Crivitz

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Datum:
Status:

Cri SV 587/22-01-01
11.08.2022
öffentlich

Gemeindliches Einvernehmen zum Bauantrag BA 220431
Errichtung von 10 Reihenhäusern bestehend aus 2 Gebäuderiegeln mit je 
5 Reihenhausscheiben
Gemarkung Crivitz, Flur 30, Flst. 207/3 (Lindenallee, 19089 Crivitz)

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung
Frau Priehn

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Ausschuss für Bau, Planung und Stadtentwicklung der Stadtvertretung der 
Stadt Crivitz (Entscheidung)

18.08.2022

Sachverhaltsdarstellung:
Auf dem o. g. Flurstück ist die Errichtung von 10 Reihenhäusern bestehend aus 2 
Gebäuderiegeln mit je 5 Reihenhausscheiben geplant (siehe Antragsunterlagen).
 
Das Vorhaben befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 1/91 „Wohnungsbau 
gebiet Neustadt“,  für den die 5. Änderung erarbeitet wird. Das Aufstellungsverfahren für die 
5. Änderung des B-Plans Nr. 1/91 stockt aufgrund der Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen. 

Mit dem Vorhaben werden die Festsetzungen des Bebauungsplans (Stand Vorentwurf) derzeit 
nicht eingehalten.
 
Es wurden Befreiungen von folgenden Festsetzungen im Bebauungsplan Nr. 1/91 beantragt:
1. offene Bauweise – Vorhaben: Reihenhausriegel
2. Vollgeschosszahl II (Baublock 6), III (Baublock 7) – Vorhaben: 3 Vollgeschosse im 
    Baublock 6 und 7
3. Dachform Satteldach, Krüppelwalmdach - Vorhaben: Pultdach, 4° Dachneigung
4. Baulinie / Baugrenze- Vorhaben: siehe Lageplan, Begründung neue Grundstücksaufteilung
 
Die Befreiungsinhalte entsprechen nicht den Festsetzungen der 5. Änderung des B-Plans Nr. 
1/91. Dadurch ist die Durchführung eines Bauleitplanverfahrens erforderlich, welches die 
Befreiungsinhalte zu den Festsetzungen beinhaltet. Dieses ist zeitnah von der Stadt Crivitz 
durchzuführen. Gemäß Auskunft des Landkreises Ludwigslust-Parchim kann die 
Baugenehmigung erst nach Schaffung des Baurechts erteilt werden. Der Antrag wurde durch 
den Antragsteller zunächst ruhend gestellt. 
 
Die Erschließung des Grundstücks ist gesichert. 



 
Die Herstellung der Zufahrt ist gesondert bei der Stadt Crivitz über das Amt Crivitz zu 
beantragen. Das anfallende Niederschlagswasser wird laut dem Bauantrag auf dem 
Baugrundstück versickert.
 
Das gemeindliche Einvernehmen gemäß § 36 BauGB ist bis zum 20.08.2022 erforderlich.
Die Stellungnahme der Stadt Crivitz zum gemeindlichen Einvernehmen ist nach 
Rücksprache mit dem Landkreis Ludwigslust-Parchim trotz der Ruhendstellung durch den 
Bauherrn termingerecht zu erbringen. Daher wird um Abstimmung gebeten.

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Anlage/n: 
Auszug Antrag

Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss für Bau, Planung und Stadtentwicklung der Stadtvertretung der Stadt Crivitz 
empfiehlt, das gemeindliche Einvernehmen gemäß § 36 BauGB zum Bauantrag BA 220431 
über die Errichtung von 10 Reihenhäusern, bestehend aus 2 Gebäuderiegeln mit jeweils 5 
Reihenhausscheiben, auf dem Flurstück 207/3, Flur 30, Gemarkung Crivitz zu erteilen. 
Bedingung ist die Einhaltung der zukünftigen Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 1/91. 
 
Da die Voraussetzungen für die beantragte Befreiung nicht vorliegen, nimmt die Stadt Crivitz 
derzeit die Einarbeitung der Inhalte des Bauantrages in den Planentwurf vor. Die Beteiligung 
nach §3(2) und §(4)2 BauGB wird vorbereitet.
 
Die Einhaltung der natur- und artenschutzrechtlichen Voraussetzungen ist dem Landkreis 
LUP nachzuweisen. 
 
Hinweis:
Die Herstellung der Zufahrt ist gesondert bei der Stadt Crivitz über das Amt Crivitz zu 
beantragen.



















Stadt Crivitz

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Datum:
Status:

BV Cri SV 597/22
26.07.2022
öffentlich

Gemeindliches Einvernehmen zum Bauantrag BA 
Neubau eines Carports
Gemarkung Wessin, Fl 4, Flst 138/2 (Wessin, Ringstr. 14 B)

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung
Frau Priehn

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Ortsteilvertretung Wessin der Stadtvertretung der Stadt Crivitz 
(Vorberatung)
Ausschuss für Bau, Planung und Stadtentwicklung der Stadtvertretung der 
Stadt Crivitz (Entscheidung)

18.08.2022

Sachverhaltsdarstellung:
Auf dem o. g. Flurstück ist der Neubau eines Carports geplant (siehe Antragsauszug). 

Das Vorhaben befindet sich innerhalb der 1. Änderung der Abrundungssatzung für den 
Ortsteil Wessin und ist somit nach § 34 BauGB zu beurteilen.
Nach § 34 (1) BauGB ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der 
baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in 
die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Die 
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt bleiben; das 
Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden. 
Das ist vorliegend der Fall. Die Festsetzungen der Satzung sind einzuhalten.

Für das Bauvorhaben ist gemäß der Satzung ein Ausgleich zu erbringen. 
Die OTV Wessin hat empfohlen, dass Einvernehmen zu erteilen*/ nicht zu erteilen*.

Das gemeindliche Einvernehmen gemäß § 36 BauGB ist bis zum 07.09.2022 erforderlich.

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Anlage/n: 
Auszug Antragsunterlagen



Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss für Bau, Planung und Stadtentwicklung der Stadtvertretung der Stadt Crivitz  
empfiehlt, das gemeindliche Einvernehmen zum Bauantrag BA für den Neubau eines 
Carports auf dem Flurstück 138/2, Flur 4 in der Gemarkung Wessin zu erteilen. 

Gemäß der Satzung ist für jede Garage / Carport bzw. je 3 befestigte Stellplätze ein Baum zu 
pflanzen. Die Realisierung ist der Gemeinde nachzuweisen. 









Stadt Crivitz

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Datum:
Status:

BV Cri SV 599/22
02.08.2022
öffentlich

Gemeindliches Einvernehmen zum Bauantrag BA 190429
Ausbau des Dachgeschosses und Umbau des Obergeschosses eines 
Stadthauses, Umnutzung Dachgeschoss von Dachboden zu Wohnraum - 1. 
Verlängerung
Gemarkung Crivitz, Flur 37, Flst. 23 (Parchimer Straße 48, 19089 Crivitz)

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung
Frau Priehn

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Ausschuss für Bau, Planung und Stadtentwicklung der Stadtvertretung der 
Stadt Crivitz (Entscheidung)

18.08.2022

Sachverhaltsdarstellung:
Der Antragsteller plant den Ausbau des Dachgeschosses und Umbau des Obergeschosses 
eines Stadthauses (Wohn- und Geschäftshaus) sowie die Umnutzung des Dachgeschosses von 
einem Dachboden zu Wohnraum. Hierzu liegt bereits eine Baugenehmigung vom 28.08.2019 
vor. Nunmehr wird die 1. Verlängerung der Baugenehmigung beantragt.

Das Vorhaben befindet sich im Innenbereich und ist somit nach § 34 BauGB zu beurteilen.
Nach § 34 Abs. 1 BauGB ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der 
baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die 
Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Die 
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt bleiben; das 
Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden. Das ist vorliegend der Fall.
 
Die Mitteilung nach § 69 Abs. 1 LBauO M-V, ob seit der Genehmigung geändertes 
Ortsrecht eingetreten ist, ist bis zum 26.08.2022 erforderlich.

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Anlage/n: 
Antragsunterlagen



Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss für Bau, Planung und Stadtentwicklung der Stadtvertretung der Stadt Crivitz 
empfiehlt zur 1. Verlängerung des Bauantrags BA 190429 zum Ausbau des Dachgeschosses 
und Umbau des Obergeschosses eines Stadthauses (Wohn- und Geschäftshaus) sowie die 
Umnutzung des Dachgeschosses von einem Dachboden zu Wohnraum auf dem Flurstück 23, 
Flur 37 in der Gemarkung Crivitz mitzuteilen, dass keine Änderungen im Ortsrecht 
eingetreten sind.











Stadt Crivitz

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Datum:
Status:

BV Cri SV 600/22
02.08.2022
öffentlich

Gemeindliches Einvernehmen zum Bauantrag BA 220878
Umbaumaßnahme zur Ertüchtigung des Brandschutzes
Gemarkung Crivitz, Fl 30, Flst 69/24 (19089 Crivitz, Str. der Freundschaft 
19 a)

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung
Frau Priehn

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Ausschuss für Bau, Planung und Stadtentwicklung der Stadtvertretung der 
Stadt Crivitz (Entscheidung)

18.08.2022

Sachverhaltsdarstellung:
Auf dem o. g. Grundstück ist eine Umbaumaßnahme zur Ertüchtigung des Brandschutzes in 
der Regionalen Schule geplant (sh. Antragsunterlagen). 

Das Vorhaben befindet sich im Innenbereich und ist nach § 34 Absatz 1 BauGB zu 
beurteilen. Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist ein Vorhaben zulässig, 
wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücks-
fläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die 
Erschließung gesichert ist. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
müssen gewahrt bleiben; das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden. Das ist hier der Fall.

Das gemeindliche Einvernehmen gemäß § 36 BauGB ist bis zum 01.10.2022 erforderlich.

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Anlage/n: 
Auszug Antragsunterlagen



Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss für Bau, Planung und Stadtentwicklung der Stadtvertretung der Stadt Crivitz  
empfiehlt, das gemeindliche Einvernehmen zum Bauantrag BA 220878 für eine 
Umbaumaßnahme zur Ertüchtigung des Brandschutzes auf dem Flurstück 69/24, Flur 30 in 
der Gemarkung Crivitz zu erteilen. 
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